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Anlage
zu §' 2 Abs. 2 vorstehender Prüfungsordnung

Geschäftsordnung 
der Prüfungsausschüsse für Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen

I. A b s c h n i t t .
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geschiu tsführung

(1) Der Vorsitzende führt die Geschäfte im Rah
men der Mitgliederbeschlüsse unter Beachtung der 
Vorschriften der Prüfungsordnung durch.

(2) Der Prüfungsausschuß wird vom Vorsitzenden 
nach Bedarf zur Vorbereitung und Abnahme der

■ Prüfungen sowie zu den abschließenden Arbeiten 
einberufen. Er muß von ihm auf Verlangen der 
Hälfte der Mitglieder des Prüfungsausschusses oder 
des Amtes für Arbeit einberufen werden. Die Ein
berufung bedarf der Bestätigung des Amtes für 
Arbeit.

(3) Unveröffentlichte Arbeiten und Unterlagen, 
die den Mitgliedern des Prüfungsausschusses durch 
ihre Amtstätigkeit bekannt werden, dürfen außer
amtlich nur mit Genehmigung des Amtes für Arbeit 
im Einvernehmen mit dem Amt für Volksbildung 
verbreitet werden. g 2

Überwachung der~ Berufsausbildung
(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

verpflichtet, Lehrwc rkstätten und Ausbildungsplätze 
der Ausbildungsbetriebe, die Lehrlinge des betref
fenden Berufes ausbilden, regelmäßig zu besichti
gen. Durch die Besichtigung soll den Mitgliedern

. des Prüfungsausschusses Gelegenheit gegeben wer
den, sich mit ihren zukünftigen Prüflingen bekannt 
zu machen und die Berufsausbildung in den Lehr
werkstätten und an den Ausbildungsplätzen zu 
überwachen!

(2) Festgestellte Mängel in der Berufsausbildung 
sind dem Amt für Arbeit sofort bekanntzugeben.

§ 3
Stimmrecht und Beschlußfähigkeit

(1) Stimmberechtigt sind die Mitglieder des Prü
fungsausschusses oder ihre bestellten Vertreter, die 
nach den §§ 6 und 7 der Prüfungsordnung benannt 
werden.

(2) Ein Mitglied des Prüfungsausschusses für 
Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen ist bei der 
Abnahme der Prüfung ausgeschlossen, wenn es

a) mit dem Prüfling verwandt oder verschwägert 
ist,

b) der Vormund des Prüflings ist,
c) der Betriebsinhaber, Betriebsleiter- bzw. Aus

bildungsleiter des Ausbildungsbetriebes des 
Prüflings ist, soweit dieser an der Berufsaus
bildung unmittelbar beteiligt ist. ^

(3) Für die Zwischenprüfung findet die Ein
schränkung unter Buchst, c keine Anwendung.'An 
die Stelle, des betreffenden Mitglieds tritt sein Ver
treter in den Prüfungsausschuß ein. Die Stellver
tretung ist nicht erforderlich, wenn die Beschluß
fähigkeit gewahrt bleibt.

(4) Für die Dauer der Verhinderung einzelner 
Mitglieder des Prüfungsausschusses treten ihre Ver
treter an ihre Stelle.

(5) Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn ordnungs
gemäß eingeladen wurde und die Zahl der Stimm
berechtigten mindestens drei beträgt.

§ 4 .
Beanstandung von Beschlüssen'des Prüfungsausschusses

Der Vorsitzende kann Beschlüsse des Prüfungs
ausschusses innerhalb einer Frist von 10 Tagen mit 
aufschiebender Wirkung beim Amt für Arbeit be
anstanden. Über die Beanstandung entscheidet das 
Amt für Arbeit im Einvernehmen mit dem Amt für 
Volksbildung.

§ 5
Sitzungsablauf

(1) Die Einladungen müssen die Tagesordnung ent
halten und so rechtzeitig erfolgen, daß sich die Mit
glieder des Prüfungsausschusses vorbereiten kön
nen. Beratungsunterlagen sind den Einladungen bei
zufügen.

(2) Mitglieder, die an der Teilnahme der Sitzung 
verhindert sind, müssen ihre Stellvertreter zu den 
Sitzungen entsenden.

(3) Der Prüfungsausschuß kann Personen, soweit 
sie als Vertreter von Organisationen ein berechtig
tes Interesse an den Prüfungen und Sitzungen haben, 
die Teilnahme als Zuhörer gestatten.

(4) Vertreter des Amtes für Arbeit sind berechtigt, 
an den Beratungen teilzunehmen und haben Ein
spruchsrecht.

(5) Jeder Anwesende trägt sich in die Anwesen- 
• heitsliste ein.

(6) Nichtmitglieder sind durch den Vorsitzenden 
auf die Einhaltung der Vorschrift des § 8 Abs. 2 zu 
verpflichten.

§ 6
Beschlußfassung

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und 
bringt nach Annahme der Tagesordnung die ein
zelnen Punkte derselben in der beschlossenen Rei
henfolge zur Beratung und Beschlußfassung. An
träge auf-Änderung der Tagesordnung im Laufe der 
Sitzung bedürfen der Zustimmung der Mitglieder.

(2) Ein Mitglied des Prüfungsausschusses führt 
das Protokoll über die Beratungen.

(3) Die Beschlußfassung geschieht durch Hand- 
- aufheben. Beschlüsse werden mit einfacher Stim
menmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet die Stimme dös Vorsitzenden.

§ 7
Aufwandsentschädigung

(1) Die Tätigkeit der-Mitglieder im Prüfungsaus
schuß ist ehrenamtlich.

(2) Mitglieder, die durch ihre Tätigkeit im Prü
fungsausschuß nachweisbaren Verdienstausfall ha
ben, erhalten neben ihren Barauslagen auf Antrag 
beim Amt für Arbeit eine Vergütung, die wie folgt 
festgesetzt ist:

a) für die Mitwirkung an der Lehrabschlußprü
fung je Prüfungstermin 1,50 DM je Stunde bis
- zum Höchstbetrag von 12,— DM je Tag,

b) der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
für die Durchführung der vorbereitenden und 
abschließenden Arbeiten eine besondere Auf
wandsentschädigungbeantragen. Die Höhe die
ser Entschädigung wird Vom Amt für Arbeit


